
- Staatsfeindliche Gruppen, die den Kern einer größeren 
kriminellen Gruppe bzw« Gruppierung darstellen«
Sei ïiïaeFXrt aefn^Eaaïsîeindliolien Gruppe gehört nur 
ein Teil der Mitglieder der kriminellen Gruppe (z«B* 
gemäß §§ 214 (2), 215 (1) StGB) der staatsfeindlichen 
Gruppe an«
Biese Art der staatsfeindlichen Gruppe kann z«B* aus ei
ner Rowdygruppe (§ 215 (1) StGB) entstehen und sich 
durch Einbeziehung der Mitglieder der Rowdygruppe ver
größern *

- Staatsfeindliche Gruppen neben deren Führungskern ander® 
Gruppenmitglieder verschiedenen negativen oder kriminel
len Gruppierungen angeboren«Bas können z«fi» solche Grup
pen sein* die auf lange Sicht gebildet wurden und deren 
Mitglieder bzw« einige Organisatoren die Aufgabe haben, 
aus anderen, kriminellen oder nicht kriminellen Grup
pierungen geeignete Mitglieder für die staatsfeindlich© 
Gruppe auszuwählen, zu testen usw.

Neben diesen Arten staatsfeindlicher Gruppen sind weitere 
möglich, deren Form, Bildung, Organisierung ihrer Tätigkeit 
usw« von vielfältigen Umständen abhängig sind«
Ton den Gruppen sind die Gruppierungen zu unterscheiden* Es 
handelt sich dabei um situations— und zeitbedingt an be
stimmten Konzentrationspunkten sioh zusammenfindende Perso
nen, die zu einer staatsfeindlichen Tätigkeit übergegangen
sind«
Ihnen fehlen Jedoch die charakteristischen Gruppenmerkmale 
wie die gemeinsame Zielstellung oder Abrede bzw* Überein
kunft über das Ziel der gemeinsamen staatsfeindlichen Tätig
keit, die aktive Kommunikation bzw. Wechselbeziehung von 
gewisser Bauer und Intensität sowie die daraus folgende 
Entwicklung einer bestimmten Struktur«
Typische Erscheinungsformen solcher nach § 107 StGB nicht 
tatbestandsmaßiger Zusammenschlüsse von Personen sind Zusam
menrottungen von Rowdys an bestimmten Ballungszentren (Stra
ßen, Plätzen, Parks, Volksfeste usw«), die unter dem Einfluß 
einer bestimmten aktuellen Situation und einer zufällig 
versammelten Anzahl von Personen staatsfeindliche Tätigkei
ten begehen (Zusammenrottungen, Massenkrawalle usw«)* Zu 
beachten ist, daß in diesen Gruppierungen auch Gruppen tätig
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